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▼ Beratungsfolge ▼ Sitzungstermin 

1.  Ausschuss für Bauen und Verkehr  16.06.2020 
    

 
 
Tagesordnungspunkt/Betreff 
 

„Straßenbenennung„ in Lohmar-Breidt 
hier: Lohmar-Breidt 
 
Beschlussvorschlag 
 

 
 
Um Beratung wird gebeten. 
 
Der Ausschuss für Bauen und Verkehr beschließt: 
 
Die im beigefügten Lageplan dargestellte neu zu benennende Straße in Lohmar Breidt 
erhält den Straßennamen „____________“ 
 
 
 
 

 
 
Beratungsergebnis 

 Sitzung am TOP 

   

mit 

ja nein Enthaltungen  laut 
Beschluss- 

 abweichender 
Beschluss 

 einstimmig  Stimmenmehrheit     vorschlag  (Rückseite) 
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Begründung 

 
1. Sachverhalt 

 
In Zusammenhang mit der Erweiterung der Bebauung südlich des Bebauungsplanes  
Nr. 56 ist eine neue Straße entstanden. (Vgl. Beschluss zum Erschließungsvertrag vom 
11.09.2018). 
 
Für die künftige Straßenbezeichnung kommen folgende Möglichkeiten in Betracht: 
 
1. Fortführung der Straße Auf dem Luxenberg 
Da es sich hier lediglich um vier Baugrundstücke handelt, die zusätzlich erschlossen wer-
den, ist es nach Auffassung der Verwaltung denkbar, diesen Straßenabschnitt ebenfalls 
„Auf dem Luxenberg zu benennen und die Nummerierung entsprechend fortzuführen. 
 
2. Gewannenbezeichnung „Am schiefen Berg“ 
Die Gewannenbezeichnungen sollte man in den Straßenbezeichnungen wiederfinden, da 
sie durch Teilung und Bebauung sowie Neuerstellung der Karten vom Kataster ersatzlos 
gestrichen werden. Für die Heimat- und Kulturforscher sind diese Bezeichnungen von 
größtem Wert, da sie Auskunft über frühere Nutzung und Tätigkeiten auf diesem Land  
geben. 
 
3. Vorschlagsliste weiblicher Persönlichkeiten 
Aufgrund des Beschlusses vom 14.09.2004 wurde eine Liste von geeigneten weiblichen 
Persönlichkeiten zur Vergabe von Straßennamen erstellt. Diese Liste wurde im Laufe der 
Jahre aktualisiert. Der aktuelle Stand wird dem Ausschuss für Bauen und Verkehr mit Sit-
zung am 26.05.2020 erneut zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Aus Sicht der Verwaltung kommt hier ein Bezug zu Agnes Schmitz in Frage. 
Die Verwaltung bittet um Beratung, ob der neue Straßenabschnitt: 
 

1. „Am schiefen Berg“ – Gewannenbezeichnung 
2. „Auf dem Luxenberg“ – Erweiterung der vorhandenen Straße oder 
3. „Agnes-Schmitz-Weg“ – Lohmarer Persönlichkeit 

 
benannt werden soll. 
 
 
Anlage: Lageplan 
 
 
2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden? 

 
Ordnungsgemäße Erfassung und Zuordnung aller Grundstücke, Gebäude, Bewohner. 
Vergabe der Hausnummern im Bauantragsverfahren. 
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3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden? 

 
Straßen müssen benannt, bekannt gemacht und beschildert werden. 
Benennung = Beschluss des zuständigen Ausschusses 
Bekanntmachung = Anschreiben gemäß Verteiler 
Beschilderung = Tiefbauamt / Bauhof 
 
 
4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich? 

 
Vorlage für den zuständigen Ausschuss mit entsprechenden Vorschlägen erstellen; nach 
Beschlussfassung werden Anschreiben für Polizei, Rettungsdienste, Post, Versorger;  
Kartendienste usw. erstellt und mit entsprechenden Anlagen verschickt. 
Es muss ein (Straßen)Namensschild hergestellt und vom Bauhof angebracht werden. 
 
 
 
5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele (Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Unternehmeri-
sche Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche? 

 
 
6. Wirtschaftliche Auswirkungen: 
 

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden:  ja 

                                                          nein.  

Falls nein:    - Mittel können aus der betroffenen Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden       nein  

                        ja, Erläuterung: ____________________________________________________________________ 

 

                    - Die Maßnahme kann nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus nachstehenden Produktgruppen 

                      durchgeführt werden (ggf. üpl. gemäß § 83 GO): 

               _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Horst Krybus 
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